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BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Anfragebeantwortung 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 13115/J des Abgeordneten Doppler und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 
Frage 1: 
 
Die Wirtschaftskrise und damit verbunden das Bedürfnis nach sicheren Investitionen 
hat die Nachfrage nach dem Erwerb von Wohnungen in Eigentum deutlich erhöht. 
Neben der hohen Nachfrage tragen auch der starke Zuzug in die Städte und die 
rückläufige Neubautätigkeit dazu bei, dass die Preise für Eigentumswohnungen kon-
tinuierlich steigen. Sowohl bei Eigentumswohnungen wie bei Mietwohnungen ist das 
Angebot bei gleichzeitig starker Nachfrage in gewissen Lagen knapp.  
 
Diese Entwicklungen am Immobilienmarkt haben teilweise auch Auswirkungen auf 
die Höhe der Mietpreise. Die unzureichenden mietrechtlichen Bestimmungen insbe-
sondere zum Mietzins (intransparentes Zu- und Abschlagssystem beim Richtwert) 
und den Erhaltungspflichten begünstigen diese Entwicklung. 

 
Frage 2: 
 
Vorangestellt sei, dass hinsichtlich der Preissteigerungen zu unterscheiden ist zwi-
schen dem Kauf einer Wohnung zu Wohnzwecken und der Anmietung einer Woh-
nung. 
 
Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist hinsichtlich der Höhe des Preises nicht ge-
regelt.
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Bezüglich der Miete einer Wohnung existieren teilweise Mietzinsbegrenzungen (z.B. 
Richtwertmietzins, angemessener Mietzins). Ich habe mich bereits öffentlich zur Be-
rechnung des Richtwertmietzinses, der im Vollanwendungsbereich des MRG heran-
zuziehen ist, geäußert und möchte dazu Folgendes näher ausführen: 
 
Beim Altbaubestand (insbesondere in den Ballungszentren relevant) errechnet sich 
der höchst zulässige Mietzins nach dem Richtwert. Das Zuschlags- bzw. Abschlags-
system ist m.E. zu wenig präzise geregelt. Dies führt zu Rechtsunsicherheit für Mie-
terInnen. Ich plädiere für klare gesetzliche Bestimmungen zum Mietzins. Der im Ver-
tragsrecht für Verbraucherverträge fest verankerte Grundsatz des Transparenzgebo-
tes sollte Vorbildcharakter für eine Reformierung des Richtwertmietzinses sein. Die 
Etablierung von klaren gesetzlichen Parametern für die Mietzinsbildung schafft 
Rechtssicherheit und verhindert nachträgliche Überprüfungsverfahren, die weder im 
Interesse der MieterInnen noch der VermieterInnen sein können (Kostenrisiko, Ver-
trauensverhältnis). 
 
Neben der Neuregelung des Richtwertmietzinses sehe ich weiteren Reformbedarf 
bei bestehenden Mietverträgen hinsichtlich der Erhaltungspflichten (Stichwort Ther-
menreparatur, Ausmalen etc.). Die – seitens der AK sowie des VKI im Auftrag mei-
nes Ressorts geführten – Gerichtsverfahren haben zwar teilweise Klarheit geschaf-
fen, teilweise aber auch einen gesetzlichen Handlungsbedarf aufgezeigt. Im Vollan-
wendungsbereich des MRG ist nach der Judikatur weder VermieterIn noch MieterIn 
zuständig für eine Thermenreparatur. Das Mietzinsminderungsrecht ist unbefriedi-
gend, das „Frieren zur Rechtsdurchsetzung“ kann wohl keine vernünftige Lösung 
sein. 
 
Unbefriedigend ist auch, dass die Regelungen des MRG betreffend Ver- und Ab-
rechnung von Betriebskosten nur für bestimmte, nicht jedoch für sämtliche Mietwoh-
nungen gelten.  
 
Gespräche bzw. Verhandlungen im legistisch zuständigen Bundesministerium für 
Justiz sind abzuwarten – mein Ressort wird sich für eine Lösung im Interesse der 
MieterInnen einsetzen. 
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Frage 3: 
 
Aus meiner Sicht sollte eine nachhaltige Lösung der Problematik der steigenden 
Mietkosten angestrebt werden. Dazu gehört – wie bereits weiter oben ausgeführt – 
auch eine Änderung im Mietrecht bei den Zuschlägen zu den Richtwertmieten. Ein 
weiteres ganz zentrales Anliegen für mich ist der soziale Wohnbau. Dieser hat auf 
die Preisgestaltung am Wohnungsmarkt Einfluss und muss aus diesem Grund for-
ciert werden, wenn leistbares Wohnen sichergestellt werden soll. Die Wiedereinfüh-
rung der Zweckbindung der Wohnbauförderung halte ich daher für sinnvoll. 
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